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Bebauungsplan und Grilnordnungsplan

Die griinordnerischen Festsetzungen sind im Bebauungsplan beinhaltet. Der Bebauungsplan
vom 18.07.1993 mit Anderungen bzw. Ergdnzungen vom ................ Sind wesentliche Be—
standteile dieser Satzung.

Geltungsbereich

MaBgebend fiir die genoue Abgrenzung des réumlichen Geltungsbereiches ist die Darstellung
im Plan.

Art der baulichen Nutzung

Das Bebauungsgebiet wird als Mischgebiet
gemdB §6 BauNV festgesetzt.

MaP der baulichen Nutzung

Soweit sich aus der Ausnutzung der Uberboubaren Fldchen nicht geringere Werte ergeben,
werden die im Plon cusgewiesenen Grundflachen — bzw. GeschoPfidchenzahlen festgesetzt.
DachgeschoPausbau ist grundsétzlich zuldssig und erwiinscht.

Bauweise

GemdP den Eintragungen im Bebauungsplan werden folgende Bauweisen festgesetzt:
1. Geschlossene Bauweise (522 Abs. 3 BauNV)
Die Gebdude werden ohne seitlichen Grenzabstand errichtet (auBer FLNr.:162).

Uberbaubare und nicht Uberbaubare Grundstiicksfidchen/Abstandsfidchen

Auf den nicht Gberbaubaren Grundstiicksfidchen sind Nebengebdude im Sinne des §14
BauNVO unzuldssig.

Stellung der baulichen Anlagen

Die Firstrichtungen sind in jedem Fall parallel zur Langsseite des Gebdudes zu legen.

Gestaltung der baulichen Anlagen

Innerhalb einer in geschlossener Bauweise iiberbaubaren Fldche sind bei unterschiedlichen
Bauherren die Gebdudeplanungen aufeinander abzustimmen. Zur baukérperlichen und archi~
tektonischen Beurteilung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens sind die Hausgruppen im
Zusammenhang darzustellen.

(1) Dacher:
Alle Hauptgebdude sind mit Sattelddchem auszufiihren,
Der Troufiiberstand darf maximal 0,60m betragen.
Der Verlauf der Hauptfirstrichtung ist im Plan jeweils angegeben. in untergeordnetem MaP
kann die Firstrichtung ouch senkrecht hierzu verlaufen (Nebenfirstrichtung).
Fiir Nebengebdude oder untergeordnete Bauzellen gilt die gleiche Vorschrift wie fiir die
Hauptgebdude.
Die zuldssigen Dachneigungen sind als Planeintrag jeweils angegeben.
Die Dachdeckung hat mit roten Ziegeln oder Pfannen zu erfolgen.
(2) Dachaufbauten und sonstige Dachelemente:
Dachaufbouten und sonstige Dachelemente sind nur zul@ssig, wenn sie sich in Form,
Material, GréBe und Anzchl der Hauptdachfidche unterordnen.
Dacheinschnitte (Negativgaupen) sind unzuldssig!

(3) AuBenwdnde:
Die AuBenwdnde sind in Mouerwerks— oder Holzkonstruktion zuldssig.
MauerwerksauBenwande sind zu verputzen (Omamentputze sind unzuldssig) oder mit
einer senkrechten Holzschalung zu versehen
Bei HolzkonstruktionsauBenwdnden sind nur Holzschalungen als Oberfldche zuldssig.
Glasbausteine und Kunststoffverkleidungen sind generell unzul@ssig.
Auf die Brandabstandsregelungen der BayBO bei HolzauBenwénden wird hingewiesen.

(4) Wandbffnungen:
Fenster und Fenstertiiren sollen stehendes Format haben.
Fenster iiber 1,00m Héhe sind mit Sprossen zu gliedem.
Garagentore sind nur in einer Breite bis zu 2,50m zul@ssig. Aneinandergereihte Garagentore
miissen durch einen mindestens 0,25m breiten Wandpfeiler getrennt werden.

(5) Balkone:
Balkone sind einheitlich in Holz— oder Stahlbauweise zu erstellen. Beton ist nur bei
den Balkon— Bodenplatten erlaubt.

(6) Kniestdcke:
Die Kniestockhdhe ist definiert als senkrechter Abstand von OK Rohdecke bis OK FuPpfette.
Fiir alle Dachgeschosse ist eine maximale Kniestockhdhe von 0,40m zuldBig, wobei diese
Dachgeschosse keine Vollgeschosse werden diirfen.
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Hohenlage der Gebdude

Bei Errichtung der Haupt— und Nebengebdude darf die natiiriche Gelandeoberfldche nicht
wesentlich verdndert werden.

Kellergeschosse von Gebduden diirfen nicht durch Abgrabungen freigelegt werden.

Die FuPbodenoberkante des Erdgeschosses darf gartenseitig nicht mehr als 0,39m lber

dem natiirlichen Gelande liegen, straPenseitig nicht mehr als 0,30m iiber OK StraRe (Bordstein).

Garagen — Stellpldtze und Garagen

Garagen— Stellplatze, oberirdische Garagen, Tiefgaragen und deren Ein— und Ausfahrten

sind nur auf den im Plan festgesetzten Flachen zuldssig. Vor Garagen ist ein Sm tiefer
Staurgum (Stellfidche) vorzusehen, der nicht eingefriedet werden darf.

Bei Tiefgaragen mup die Oberkante der Rohdecke mindestens 0,80m unter der Oberflche

des natiirlichen Gelandes liegen.

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist fiir jede Wohneinheit mindestens 1 Garagen—
stellplatz nachzuweisen. Bei GeschoPwohnungsanlagen ist eine ausreichende Zahl von Besucher—
stellpldtzen in einem dem Baugenehmigungsverfahren beigefligten AuBenanlageplan nachzuweisen.

Geh —, Fahr — und Leitungsrechte

Die im Plan eingetragenen Geh— und Fahrtrechte werden zugunsten der Allgemeinheit,
die Flachen fiir Leitungsrechte zugunsten der jeweiligen ErschlieBungstrdger festgesetzt.

Antennen und Freileitungen

AuBenantennen (insbesondere Satellitenschiisseln) und Freileitungen sind unerwiinscht.
Millbehalter

Millbehdlter sind im Zusemmenhang mit den Gebduden oder Einfriedungen einzubauen. Die freie
Aufstellung ist nicht zuldssig.

Schallschutz

Falls bei der Schulhauserweiterung Unterrichtrgume der SonnenstraPe zugewandt liegen, sollen diese RGume
mit Schallschutzfenstem mind. der Schallschutzklasse 2 gem&B VDI 2719 (Schallddmmung von Fenstem und
deren Zusatzeinrichtungen) ausgestattet werden.

Griilnordnung

1. OFFENTLICHE GRUNFLACHEN

1.1 Die Bepflanzung der o6ffentlichen Grinfiachen gem. Plandarstellung erfolgt mit den Arten gem.
Pflanzenverzeichnis 1 (bei B&umen).
Soweit offentliche Strauchpflanzungen erfolgen, sind die Arten gem. Verzeichnis 2 zu bevor—
zugen, wenn es die Platzverhdltnisse und die Funktion der Fidchen zulassen.

1.2 Die Bodendeckung der offentlichen Griinstreifen erfolgt, wenn im Plan nichts anderes angege—
ben, durch Schotterrasen bzw. Wiese. GroPflachige Bodendeckerpflanzungen sind nicht zuldssig.

2. PRIVATE GRUNFLACHEN

2.1 In jedem Privatgarten ist mindestens 1 Boaum pro 250qm Grundstiicksflache zu pflanzen.
Zugelassen sind Bdume der Pflanzlisten 1 und 2. Soweit im Plan mit dem dargestellten Plan—
zeichen bereits Bdume eingetragen sind, ist der Standort vorgeschrieben.

2.2 Bei der privaten Gartenbepflanzung sollen die Arten gem. Pflanzenlisten 1 bis 3 bevorzugt
werden, soweit es die Platzverhdltnisse zulassen und keine Gefdhrdungen fiir Kleinkinder
(qgiftige Arten) bestehen.

2.3 Eine Verlagerung der eingetragenen Einzelboaumstandorte ist nur in Einzelfdllen (im Rchmen
der Eingriinungspldne gem. 5.) bei Zustimmung der Gemeinde méglich. Die vorgeschriebenen
Pflanzungen sind in der auf die Fertigstellung des jeweiligen Baus folgenden Pflanzperiode her—
zustellen und fachgerecht zu pflegen. Eine Abnahme der Pflanzungen durch die Gemeinde oder
das Landratsamt bleibt vorbehalten.



3. ZU BEVORZUGENDE PFLANZENARTEN UND FESTSETZUNG DER PFLANZGROSSEN
Bei den im privaten und 6ffentlichen Bereich festgesetzten Baumen sind zu bevorzugen (die
Eignung der folgenden Arten im Einzelfall hdngt von den jeweiligen Standort— und Umgebungs-—
bedingungen abg:
VERZEICHNIS 1: BAUME

Heimische Obstgehdlze sowie Acer campestre (Feldahom)

Acer platanoides (Spitzahom) Acer pseudoplatanus (Bergahom)
Aesculus hippocastanum (Kastanie) —— "Baumanii" (=ohne Frucht)
Betula pendula (Sandbirke) Carpinus betulus (Hainbuche)

Fagus sylvatica (Rotbuche) Fraxinus excelsior (Esche)

Juglans regia (Walnup) Populus tremula (Zitterpappel)
Prunus avium (Vogelkirsche) Quercus robur (Stieleiche)

Salix caprea (Katzchenweide) Sorbus intermedia (Schw. Mehlbeere)
Sorbus aucuparia (Eberesche) Tilia cordata (Winterlinde)

Tilia platiphyllos (Sommertinde)
PflanzgroBen on StraPen: StU mind. 18—20 sonst: StU mind. 1416

VERZEICHNIS 2:  HEIMISCHE STRAUCHER
* vgl. Hinweise zur Giftklasse wg. eingeschrankter Verwendbarkeit (unter Nr. 4) !

Comus mas (Komelkirsche) Comus sanguinea (Hartriegel)
Corylus avellana (Hasel) Crataegus monogyna (WeiRdom)
Crathaegus oxyacantha (WeiBdom) Euonymus europ. (Pfaffenhiitchen)**
Ligustrum vulgare (Liguster)* Lonicara xylost. (Heckenkirsche)*
Prunus padus (Traubenkirsche) Prunus spinosa (Schiehe)

Rhamnus cathartica (Kreuzdom) Rhamnus frangula (Faulbaum)

Rosa canina (Hundsrose) Rosa multiflora (Vielbl. Rose)

Rosa Rugosa (Apfelrose) Rosa rubiginosa (Zaunrose)
Sambucus nigra (Holunder) Vibumum Lantana (Schneeball)

Vibumum opulus (Gem.Schneeball)*

PflanzgroBe:  mind. Str. 2xv. 60-100

4. PFLANZVERBOTE (NEGATIVUSTEN)
Folgende Arten diirfen weder bei den festgesetzten noch bei sonstigen Pflanzungen verwendet
werden (* = Angabe zur Giftklasse; vgl. unten)

Chamaecyparis (Scheinzypresse in allen Arten und Formen)
Thuja (Lebensbaum; in allen Arten und Formen)***
Juniperus sabina (Sadebaum)***

Juniperus virginiana (virg. Zeder)***

Taxus baccata (Eibe)**

Picea i.S. (Fichten)

Trauer— (Hange—)formen einheimischer oder fremder Arten

Folgende Arten (nur Auswahl) sind im Privatbereich nur eingeschrankt, im &ffentlichen Bereich
nicht verwendbar, da sie It. einer Liste giftiger Pflanzenarten des Bundesministers fiir Jugend,
Familie und Gesundheit (Bekanntmachung MABI Nr. 21/1976) *giftig bzw. **stark giftig oder
*+sgehr stark giftig (akut lebensgefdhriich) sind.

Daphne mecereum (Seidelbast)*** Euonimus europaeus (Pfaffenhiitchen)**
Labumum spec. (Goldregen)** Ligustrum wvulgare (Liguster)*
Lonicera xylosteum (Heckenkirsche)* Vibumum Opulus (Gemeiner Schneeball)*

5. FREIFLACHENPLANE /EINGRUNUNGSPLANE
Im Bauantrag ist die vorgesehene Eingriinung (mit Angabe der vorgesehenen Arten) im MaR-—
stab 1:100 darzustellen. Wenn von den Festsetzungen abgewichen werden soll, ist ein geson—
derter EINGRUNUNGSPLAN beizufiigen. Bei gewerblicher Nutzung und bei Mehrfamilienhdusem ist
ein AUSSENANLAGENPLAN mit dem Bauantrag vorzulegen. Eingriinungs— oder AuBenanlagenpldne
sind von fachlich quadlifizierten Planfertigem auszuarbeiten.



6. EINFRIEDUNGEN
StraBenseitige Einfriedungen sind nur als Holzzdune (Staketen; Hanichel) bis max. 1,0m zulds—
sig. Im Bereich von Sichtdreiecken diirfen Einfriedungen max. 0,8m hoch sein. Fir seitliche und
rickwdrtige Einfriedungen sind auch Maschendrahtzdune bis 1,0m Héhe zugelassen.
Durchlaufende Zaunfundamente sind untersagt. Zulassig sind Punktfundamente. Sofem eine Ab-—
grenzung zwischen den Grundstiicken durch Maschendrahtzdune erfolgt, sollen diese durch
lockere, freiwachsende Hecken oder Strauchgruppen hinterpfianzt werden.
Durch strengen Schnitt abweisende Heckenformen sind entlang der 6ffentlichen StraPen und
Wege nicht zugelassen, und sollten auch grundsatzlich vermieden werden.

7. BELAGE
Stellplatze, Garagenzufahrten und Parkplatze diirfen nur in wasserdurchldssiger Bauweise herge—
stellt werden SZ.B. sandgeschldmmte Kies— oder Schotterdecken, Natur— oder Betonsteinpfiaster
mit Rasenfuge).

8. SICHTDREIECKE
In Sichtdreiecken sind keine Sichthindemisse iiber 0,8m Héhe zugelassen, ausgenommen Bdume,
wenn das Lichtraumprofil beachtet wird (Kronenansatz > 2,5m oder entsprechender Abstand
vom StraBenrand) und nicht durch zu groBe Pflanzdichte Sichtbehinderungen erfolgen.

§ 16 Inkrafttreten der Satzung

Die Gemeinde Winhéring erl3Bt gemdB Paragraph 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB), Art. 23

und 24 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (GO), Art. 91 der Bayerischen Bauordnung
(BayBO), der Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO) — sémtliche Vor—
schriften in der jeweils geltenden Fassung, diesen Bebauungsplan als Satzung.

Der Bebauungsplan wird gem&R 8§12 BauGB mit dem Tage der ortsiiblichen Bekanntmachung der
Genehmigung rechtsverbindlich.
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VERFAHRENSABLAUF

1. Die Gemeinde Winhoring hat am 249,21 die
Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen.

Die Gemeinde hat am %&.42.9( die Erweiterung

des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
beschlossen.

ortsublich bekanntgemacht.

Winhéring, den A1.4035

AN M_,
Vi \

;l v:(Siegel‘) - (Biirgermeister)
Lia ol

\ v 4

2. Fur Méie Erarbeitung des Planentwurfs:

Neuotting, den 18.07.1993
gedndert am: 10.02.95°
2 gedndert am:,

| L&Wf/’vﬂ\

(Dipl.—ing. Friedrich P.\Fandrey, Architeké

. Beteiligung der Blirger an der Bauleitplanung

gem. Paragraph 3 Abs. 1 BauGB.

Die Gemeinde hat die aligemeinen Ziele und
Zwecke der Planung o&ffentlich dargelegt durch:
a) eine Informationsveranstaltung am ...............

mit vorheriger ortsiiblicher Bekanntmachung
AM ceenneenens

b) eine &éffentliche Auslegung des Bauleitplan—

V?rentwurfes in_der Zeit vom
2¢.11.92 bis A0.42 ,83

Die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung
sind dabei aufgezeigt worden. Es bestand fur
die Blrger Gelegenheit, sich zu duPemn.

Winhéring, den 1240.95

=i ~
( (Siegel) (Biirgermeister)
s
4

Beteiligung der Trdger o6ffentlicher Belange gem.
Paragraph 4 Abs. 1 BauGB

Die Gemeinde Winhéring hat den Trdgem o&ffent—
licher Belange in der Zeit vom 04785 bis
29:.12.8:3 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben
Winhoring, denﬂ/z 095

- (Siegel) ) (Burgermeister)

\,

5. Der Entwurf dieses Bebauungsplanes wurde mit

der Begriindung gemdB Paragraph 3 Abs.2 BauGB
vom 4.5?5359 bis AL TS

in der Gemeinde Winhoring 6ffentlich ausgelegt.

Ort gng Zeit der offentlichen Auslegung sind am
06,92:55 ortsiiblich bekanntgemacht worden.

..............

( ~ | (Siegel) (Biirgermeister)
6. Die Gemeinde Winhéring hat mit BeschluP des
Gemeinderates vom ?3.0&35—

Diesen Bebauungsplan gemdP Paragraph 10
BBauG als Satzung beschlossen.

Winhoéring, den 111095

o e

‘ (Sieg‘éls"‘ (Biirgermeister)

7. Mit Schreiben vom 43.22:95 wurde der Bebau—
ungsplan dem Landratsamt Altétting angezeigt
(Paragraph 11 Abs. 3 BauGB).

Mit Schreiben vom .............. wurde vom Land—
ratsamt Altétting mitgeteilt, doap keine Verietzun—
gen von Verfahrensvorschriften vorliegen.

< '<5i°9°|) z ) (Burgermeister)

8. Die Gemeinde Winhoring hat die Durchfiihrung des
Anzgigeverfohrens des Bebauungsplanes
am 38:02.35 bekanntgemacht und darauf hinge—
wiesen, daP der Bebauungsplan mit Begriindung
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten wird.
Auf die Vorschriften des Paragraphen 44 Abs.
3 und 4 BauGB wurde hingewiesen. Der Bebau—

ungsplan ist damit nach Paragraph 12 Satz 4
BauGB rechtsverbindlich.

W(/Q\\

: (Siegel) | (Burgermeister)
\\ £ s /



	§1Bebauungsplan und Grünordnungsplan
	§2 Geltungsbereich
	§3 Art der baulichen Nutzung
	§4 Maß der baulichen Nutzung
	§5 Bauweise
	§6 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen/ Abstandsflä#chen
	§7 Stellung der baulichen Anlagen
	§8 Gestaltung der baulichen Anlagen
	§9 Höhenlage der Geb&Jde
	§10 Garagen - Stellplätze und Garagen
	§11 Geh -, Fahr - und Leitungsrechte
	§12 Antennen und Freileitungen
	§13 Müllbehälter
	$14 Schallschutz
	§15 Grünordnung
	§16 Inkrafttreten der Satzung
	Legende
	Verfahrensablauf



